
ten äu folgen, wenn sich aus der Gesamt
heit der Beweismittel andere als wahr be
weisbare Erkenntnisse ergeben. Es kann 
jedoch in diesem Falle das Gutachten nicht 
einfach ignorieren, sondern muß sich mit 
ihm auseinandersetzen.50

Erstattet der Sachverständige sein Gut
achten endgültig und mündlich in der 
Hauptverhandlung, so kann er den Inhalt 
seines schriftlichen Gutachtens verlesen 
und es um die Erkenntnisse ergänzen, die 
er nach Erstattung des vorläufigen Gutach
tens auf Grund weiterer Informationen 
(evtl, sogar aus der Beweisaufnahme wäh
rend der Hauptverhandlung) gewonnen 
hat.

Es ist üblich, daß der Sachverständige sein 
Gutachten gegen Schluß der Beweisauf
nahme erstattet. Jedoch ist bereits das 
„vorläufige Gutachten“ ein vollwertiges 
Sachverständigengutachten. Mit dem Be
griff „vorläufig“ behält sich der Sachver
ständige lediglich vor, sein Gutachten nach 
Abschluß des Ermittlungsverfahrens und 
auf der Grundlage der Informationen aus 
der Beweisaufnahme zu ergänzen und zu 
vervollständigen.51
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